
Notfallrettung im 
grenzüberschrei-
tenden Kontext

2. Deutschpolnische Sommeraka
demie
Am 27. und 28. August 2010fand  
an der Landesrettungsschule Branden-
burg in Bad Saarow die 2. deutsch-
polnische Sommerakademie zum 
Thema grenzüberschreitender Ret-
tungsdienst statt. Die Veranstaltung 
stand unter der Schirmherrschaft des 
Bundesgesundheitsministers und ver-
einte Ärzte, Rettungsdienstler, Politi-
ker und Feuerwehren aus mehreren 
deutschen Bundesländern und aus 
Polen. Anliegen dieser Veranstaltung 
war, die unbefriedigende Situation 
im deutsch-polnischen Grenzgebiet 
aufzuzeigen und die Erfahrungen 
aus anderen deutschen Grenzgebie-
ten in die Diskussion einzubringen. 
Als vorbildlich wurde von Referenten 
die Situation in der „EU-Regio Rhein-
Maas“ und der „EU-Regio Gronau-
Enschede“ an den deutschen West-
grenzen beschrieben. Dabei stellt 
sich die grenzüberschreitende Luft-
rettung als sinnvoll für Schwerkran  - 

ke und Schwerverletzte in Deutsch-
land, Belgien und den Niederlanden 
dar. Der erst in den letzten Jahren in 
Dienst gestellte Rettungshubschrau-
ber „Christoph Europa-5“ in Niebüll/
Schleswig-Holstein mit seinem Ver-
sorgungsradius in Dänemark und 
Deutschland ist insofern eine Beson-
derheit, als er mit deutsch-dänischen 
Mischbesatzungen arbeitet.
Bei der Betrachtung der sehr guten 
Erfahrungen an den Grenzen im 
Westen, Norden und Süden, ist es 
erstaunlich, dass die grenzüberschrei-
tende Rettung zu Polen (genau wie 
zu Tschechien) unverändert unterent-
wickelt ist. Dabei spielen, neben Pro-
blemen bei der Inkompatibilität der 
Funktechnik, vor allem die Sprach-
barrieren eine große Rolle.
Hier hat jedoch die Rettungsleitstelle 

„Lausitz“ mit Sitz in Cottbus, die zu 
den größten Leitstellen in Deutsch-
land gehört, Konsequenzen gezogen. 
Für die Mitarbeiter dieser Leitstelle 
wurde festgelegt, dass mit einem 
intensiven Lehrprogramm die Leit-
stellenmitarbeiter so geschult wer-
den, dass sie befähigt werden, Not-
rufe in Englisch anzunehmen. Die 
Veranstaltung, an welcher in großer 

Zahl auch polnische Ärzte, Feuer-
wehrmitarbeiter und Politiker teil-
nahmen, zeigte Wege aus der unbe-
friedigenden Situation auf. Somit 
können auch für Sachsen Rück-
schlüsse zur Lösung der grenzüber-
schreitenden Rettung zu Polen und 
Tschechien gezogen werden.
Die unzulängliche Situation ist durch 
folgende Defizite charakterisiert:
■ Das sogenannte Blaulichtverbot 

für Einsatzfahrzeuge auf dem 
jeweils anderen Staatsgebiet, 

■ der fehlende Staatsvertrag zwi-
schen Deutschland und Polen, 

■ keine kompatible Funktechnik 
und Funkfrequenzen, 

■ keine Kenntnisse über Standorte 
und Anzahl vorhandener Ret-
tungsmittel und Rettungskräfte 
auf tschechischer und polnischer 
Seite und letztlich 

■ die sprachlichen Barrieren.
In einem neuen Treffen an gleicher 
Stelle soll im kommenden Jahr über 
Weiterentwicklungen berichtet und 
beraten werden.

Dr. med. Michael Burgkhardt
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26. 7. 2010
An die Redaktion des „Ärzteblatt 
Sachsen“ und die Unterzeichner der 
Stellungnahme der Sächsischen Impf-
kommission vom 10. 6. 2010 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich 
bin betroffen, dass die Verfasser der 
Stellungnahme s.o. den Autor des 
Offenen Briefes in seinem Anliegen 
nicht kollegial respektieren, sondern 
mit dem Begriff „Paramedizin“ ins 
Abseits stellen. Freiheit ist nur dort, 
wo der Andersdenkende, Andersaus-
sehende und Andersglaubende nicht 
in Frage gestellt, sondern Kollegiali-
tät und Meinungsfreiheit erhalten 
bleiben, grüßt Sie freundlich Dr. med.
Christof Grübler, Dresden

23. 8. 2010
Sehr geehrter Herr Dr. Grübler,
Ihre am 26. Juli 2010 per E-Mail an 
die Redaktion des „Ärzteblatt Sach-
sen“ gesandte Anmerkung zur Ver-
öffentlichung des „Offenen Briefes 
und Antworten“  beantworte ich wie 
folgt:
Der Begriff „Paramedizin“ ist im 

„Duden – Das Fremdwörterbuch“, 8. 
Auflage, klar definiert mit „alle von 
der Schulmedizin abweichenden Auf-
fassungen in Bezug auf Erkennung 
und Behandlung von Krankheiten“. 
Die Vakzinologie und die Infektiolo-
gie als medizinische Disziplinen sind 
aber streng naturwissenschaftlich 
ausgerichtete Fächer; Impfempfeh-
lungen sind in der Regel streng evi-
denzbasiert (Evidenzgrad I und II; 
Ausnahmen sind meist politischer 
Natur wie die H1N1-Pandemie-Impf-
empfehlung). Die Zulassung der 
Impfstoffe und die Impfempfehlun-
gen werden nach strengen Regeln 
seit Jahren europaweit von der Euro-

pean Medianes agency (EMEA) in 
London für alle EU-Staaten geprüft 
und zugelassen, in die Impfkommis-
sionen in Deutschland  (STIKO und 
SIKO) werden Experten ministeriell 
berufen, die Rechtsgrundlagen sind 
umfangreich usw. Das BGH-Urteil 
vom 15. 2. 2000 und die sich daraus 
ergebenden Verhaltensweisen und 
Verpflichtungen der Impfärzte habe 
ich in meiner Stellungnahme unter 

„Zu 4., Seite 431 und 432 ÄBS 
7/2010“ kurz geschildert.
Der Gebrauch des Begriffes Parame-
dizin im Zusammenhang mit Schutz-
impfungen meinerseits hat also mit 
persönlicher Missachtung der ärztli-
chen Kollegialität und ärztlicher 
Berufsfreiheit allgemein nichts zu 
tun; er weist aber indirekt klar auf 
die Zweckmäßigkeit, Wissenschaft-
lichkeit und Notwendigkeit der prak-
tischen Umsetzung von Impfempfeh-
lungen hin.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Siegwart Bigl, Chemnitz




